
Schriftliche Anfrage  
der Abgeordneten Susanne Kurz BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
vom 16.12.2025

Wunschdenken oder Wirklichkeit? Konzerthaus als Opern-Interim

Beim 3. Münchner Kulturgespräch am 4. Dezember 2025 im Marstall präsentierte der 
Staatsminister für Wissenschaft und Kunst Markus Blume eine neue Idee zur Lösung 
der Interimsfrage während der Sanierung zentraler bayerischer Kulturbauten: Das ge-
plante Konzerthaus im Münchner Werksviertel solle künftig als Ausweichspielstätte 
für die Bayerische Staatsoper dienen, die Anfang der 2030er-Jahre für umfangreiche 
Bau- und Sanierungsarbeiten schließen muss. Doch ein Opernhaus stellt völlig andere 
Anforderungen als eine Philharmonie – die Vorstellung, hier Synergien zu schaffen, 
ist zwar charmant, aber in der Praxis alles andere als einfach umzusetzen. 

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1	 Wie weit sind die Überlegungen seitens der zuständigen Staats-
ministerien und der Entscheidungsträger hinsichtlich der Nutzung des 
noch zu errichtenden Konzerthauses als Interim für die Staatsoper 
gediehen (bitte Datum und Gremien benennen, die hier Beschlüsse 
gefasst haben)?  �   2

1.2	 Gibt es bereits einen Ministerratsbeschluss zu dem im Eingangstext 
genannten Vorhaben?  �   2

1.3	 Falls nein, für wann ist dieser geplant?  �   2

2.1	 Wie will die Staatsregierung sicherstellen, dass das Konzerthaus, 
dessen Bau und Planung sich seit Jahren von Verzögerung zu Ver-
zögerung schleppen, rechtzeitig zum Beginn der Sanierung der Oper 
Anfang der 2030er-Jahre fertiggestellt wird?  �   2

2.2	 Wenn das Konzerthaus als Interim dienen soll, für welches Bauvor-
haben ist der Haushaltstitel 711 03-4 133 „Errichtung eines Ausweich-
gebäudes für die Sanierung von Kulturbauten in München“ in der Vor-
lage für den Doppelhaushalt 2026/2027 vorgesehen?  �   3

2.3	 Inwieweit ist die Nutzbarkeit des Konzerthauses als Interim für die 
Oper mit dem aktuellen Stand der Planung (bitte Leistungsphase be-
nennen) vor dem Hintergrund einer geplanten Nutzung des Gebäudes 
ab 2030 überhaupt noch vereinbar (bitte angeben, welche Gutachten 
und Machbarkeitsstudien – z. B. zu Akustik, digitalen Lösungen für 
Bühnenbilder, Nutzbarkeit des Raumes für den Repertoirebetrieb der 
Oper – vorliegen)?  �   3

Hinweise des Landtagsamts  �   4
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Antwort  
des Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst  
vom 22.12.2025

1.1	 Wie weit sind die Überlegungen seitens der zuständigen Staats-
ministerien und der Entscheidungsträger hinsichtlich der Nutzung des 
noch zu errichtenden Konzerthauses als Interim für die Staatsoper 
gediehen (bitte Datum und Gremien benennen, die hier Beschlüsse 
gefasst haben)?

1.2	 Gibt es bereits einen Ministerratsbeschluss zu dem im Eingangstext 
genannten Vorhaben?

1.3	 Falls nein, für wann ist dieser geplant?

Die Fragen 1.1 bis 1.3 werden aufgrund des sachlichen Zusammenhangs gemeinsam 
beantwortet.

Es ist noch keine Entscheidung über das Interimskonzept der Staatsoper für die Zeit der 
Sanierung des Nationaltheaters ab Mitte der 2030er-Jahre getroffen worden. Aktuell 
werden im Rahmen der Projektentwicklung maßgebliche Aspekte zur Opernsanierung 
und der damit verbundenen Interimsbedarfe geklärt und in einer Machbarkeitsstudie 
Lösungsvarianten erarbeitet. Erst nach Abschluss und Auswertung kann über ein 
Interimskonzept für die Staatsoper abschließend entschieden werden.

Unabhängig davon ist es sinnvoll, den Optionenraum zu erweitern, indem der neue 
Konzertsaal so geplant wird, dass dort auch szenische Aufführungen von Oper und 
Ballett möglich sind. Dies setzt insbesondere einen variablen Orchestergraben vor-
aus, wie er beispielsweise im Béla-Bartók-Konzertsaal von Budapest (Müpa) erfolg-
reich zum Einsatz kommt. So können die Flexibilität des Konzertsaals deutlich er-
höht und zusätzliche Möglichkeiten für die Thematik des Opern-Interims geschaffen 
werden. Der Konzertsaal könnte damit ein Baustein in einem Interimskonzept für die 
Sanierungszeit des Nationaltheaters werden, das neben dem Konzertsaal auch andere 
Spielstätten umfasst. Es gibt dabei keine Überlegungen, den Konzertsaal als alleini-
ge Ausweichspielstätte für die Staatsoper während der Sanierungszeit des National-
theaters vorzusehen.

2.1	 Wie will die Staatsregierung sicherstellen, dass das Konzerthaus, 
dessen Bau und Planung sich seit Jahren von Verzögerung zu Ver-
zögerung schleppen, rechtzeitig zum Beginn der Sanierung der Oper 
Anfang der 2030er-Jahre fertiggestellt wird?

Die Realisierung des Konzertsaals soll schnell, kostensparend und effizient unter Ein-
beziehung Privater erfolgen. Eine Fertigstellung des Konzertsaals wird für Mitte der 
2030er-Jahre angestrebt.
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2.2	 Wenn das Konzerthaus als Interim dienen soll, für welches Bau-
vorhaben ist der Haushaltstitel 711 03-4 133 „Errichtung eines Aus-
weichgebäudes für die Sanierung von Kulturbauten in München“ in 
der Vorlage für den Doppelhaushalt 2026/2027 vorgesehen?

Der Haushaltstitel 711 03-4 133 „Errichtung eines Ausweichgebäudes für die Sanie-
rung von Kulturbauten in München“ ist für das Interim der Hochschule für Musik und 
Theater München (HMTM) während der großen Baumaßnahme Campusentwicklung 
für die HMTM (Generalsanierung des Gebäudes Arcisstr. 12, Neubau Gebäude C und 
Anpassungs- und Sanierungsmaßnahmen Gebäude D) vorgesehen.

2.3	 Inwieweit ist die Nutzbarkeit des Konzerthauses als Interim für die 
Oper mit dem aktuellen Stand der Planung (bitte Leistungsphase be-
nennen) vor dem Hintergrund einer geplanten Nutzung des Gebäudes 
ab 2030 überhaupt noch vereinbar (bitte angeben, welche Gutachten 
und Machbarkeitsstudien – z. B. zu Akustik, digitalen Lösungen für 
Bühnenbilder, Nutzbarkeit des Raumes für den Repertoirebetrieb der 
Oper – vorliegen)?

Die zusätzliche Möglichkeit von szenischen Nutzungen ist mit dem bisherigen An-
forderungsprofil des Konzertsaals vereinbar und soll im Weiteren berücksichtigt wer-
den. Die umfassende visuelle Bespielbarkeit des Konzertsaals mit digitalen Mitteln ist 
im Anforderungsprofil des Konzertsaals bereits enthalten. Die erwogene Realisierung 
eines variablen Orchestergrabens stellt das bisherige Konzept ebenfalls nicht infrage, 
sondern erweitert zusätzlich das Nutzungsspektrum. Die Nutzbarkeit des Konzert-
saals für symphonische Konzerte und die dafür erforderlichen exzellenten akustischen 
Qualitäten würden dadurch nicht beeinträchtigt. Weiter gehende operntypische bau-
liche Elemente wie eine eigene Hinter- bzw. Seitenbühne oder ein Bühnenturm sind 
für den Konzertsaal nicht geplant.

Eine Übernahme von bisherigen Produktionen aus dem Repertoire der Staatsoper ist 
nicht vorgesehen. Möglich wären aber Produktionen, die speziell auf die dargestellten 
Rahmenbedingungen eines Konzertsaals mit einem eigenen Orchestergraben und 
vielfältigen digitalen Möglichkeiten konzipiert wurden.

Im Übrigen wird auf die Antwort zu den Fragen 1.1 bis 1.3 verwiesen.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der​ Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente 
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen 
zur Verfügung.
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